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Accentro Real Estate AG 

Ordentliche Hauptversammlung (virtuelle Hauptversammlung) am 24. Juni 2020 

 

Informationen zum Datenschutz 

 

Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende 

Kategorien personenbezogener Daten von Aktionären, Aktionärsvertretern und Gästen: 

Kontaktdaten (z.B. Name oder die E-Mail-Adresse), Informationen über die von jedem einzelnen 

Aktionär gehaltenen Aktien (z.B. Anzahl der Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. die 

Zugangskartennummer sowie Stimmabgaben und im Vorfeld der Hauptversammlung eingereichte 

Fragen). Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Hauptversammlung 

basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach ist eine 

Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die Gesellschaft ist rechtlich verpflichtet, die 

Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die 

Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten unerlässlich. Ohne 

Angabe ihrer personenbezogenen Daten können sich die Aktionäre der Gesellschaft nicht zur 

Hauptversammlung anmelden.  

 

Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verantwortlich. Die Kontaktdaten des 

Verantwortlichen lauten: 

 

Accentro Real Estate AG 

Kantstraße 44/45 

10625 Berlin 

 

Für die Erfüllung der oben genannten Zwecke werden Ihre personenbezogenen Daten an durch 

uns beauftragte Dienstleister weitergegeben. Hierzu zählen insbesondere Dienstleister zur 

Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. 

Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für die Erbringung der 

Dienstleistung notwendig ist. Soweit dies zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen erforderlich ist, übermitteln wir personenbezogene Daten auch an Gerichte, 

Schiedsgerichte oder Rechtsberater. 
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Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das Teilnehmerverzeichnis der 

Hauptversammlung können andere Teilnehmer und Aktionäre Einblick in die in dem 

Teilnehmerverzeichnis über sie erfassten Daten erlangen. Auch im Rahmen von 

bekanntmachungspflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen bzw. -

wahlvorschlägen werden, wenn diese Anträge von Aktionären und Aktionärsvertretern gestellt 

werden, ihre personenbezogenen Daten veröffentlicht. 

 

Die oben genannten Daten werden nach Beendigung der Hauptversammlung gelöscht, es sei 

denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, 

Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich oder 

es besteht eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht. Im Hinblick auf gesetzliche 

Aufbewahrungspflichten ist beispielsweise darauf hinzuweisen, dass nach § 129 Abs. 4 AktG in 

der Hauptversammlung das Teilnehmerverzeichnis ausgelegt und nach dem Ablauf der 

Hauptversammlung für mindestens zwei Jahre bei der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die 

Aktionäre aufzubewahren ist. Ferner ist eine Vollmachtserklärung an einen von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter nach § 134 Abs. 3 Satz 5 AktG drei Jahre nachprüfbar 

festzuhalten. 

 

Für die virtuelle Hauptversammlung werden zusätzliche personenbezogene Daten in sogenannten 

„Logfiles“ verarbeitet, um die Virtualisierung technisch zu ermöglichen und deren Administration zu 

vereinfachen. Dies betrifft z.B. ihre IP-Adresse, den von ihnen verwendeten Webbrowser sowie 

Datum und Uhrzeit des Aufrufs. Diese Daten werden nach der Durchführung der 

Hauptversammlung gelöscht. Die Gesellschaft verwendet diese Daten zu keinen anderen Zwecken 

als hier angegeben. 

 

Aktionäre und Aktionärsvertreter haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über 

sie gespeichert wurden, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben sie das 

Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung von zu 

umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen und das Recht auf Löschung von unrechtmäßig 

verarbeiteten bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem keine 

gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO 

entgegenstehen). Darüber hinaus haben Aktionäre und Aktionärsvertreter das Recht auf 

Übertragung sämtlicher von ihnen an die Gesellschaft übergebener Daten in einem gängigen 

Dateiformat (Recht auf „Datenportabilität“). 
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Um Ihre oben genannten Rechte auszuüben, wenden Sie sich an uns über 

datenschutz@accentro.de, telefonisch unter +49(30)887 181 798 oder per Brief an: Accentro Real 

Estate AG, z.Hd. des Datenschutzbeauftragten, Kantstraße 44/45, 10625 Berlin. Sollten Sie 

Fragen, Kommentare oder Anfragen bezüglich der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer 

personenbezogenen Daten durch uns haben, erreichen Sie uns ebenfalls unter den angegebenen 

Kontaktdaten. 

Darüber hinaus haben Aktionäre und Aktionärsvertreter das Recht zur Beschwerde bei einer 

Datenschutzaufsichtsbehörde. Hierfür können Sie sich beispielsweise an die für uns zuständige 

Datenschutzaufsichtsbehörde unter folgender Adresse wenden: Die Berliner Beauftragte für 

Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstraße 219, 10969 Berlin. 

Den Datenschutzbeauftragten der Accentro Real Estate AG erreichen die Aktionäre und 

Aktionärsvertreter unter folgender Adresse: 

 

Accentro Real Estate AG 

z.Hd. des Datenschutzbeauftragten 

Kantstraße 44/45 

10625 Berlin 

E-Mail: datenschutz@accentro.de 
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